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Hamburg hab ich auf die Schnelle auch nichts gefunden. Mich würde es aber ehrlich gesagt
überraschen, wenn die Regelungen für so eine grundlegende Sache von Bundesland zu
Bundesland verschieden wären. Die Bezirksregierung Köln schreibt:

"Mutterschutz: Die Teilzeitbeschäftigung wird durch den Mutterschutz nicht verändert. Dies
bedeutetauch, dass weder die Arbeitsphase noch der Zeitraum der Freistellung durch
denMutterschutz verlängert wird. "

sowie

"Erziehungsurlaub, Urlaub aus familien- oderarbeitsmarktpolitischen Gründen: Bei Antritt eines
Erziehungsurlaubs oder eines Urlaubs aus familien- oderarbeitsmarktpolitischen Gründen wird
die Teilnahme am Sabbatjahr grundsätzlichunterbrochen. Nach Beendigung des Urlaubs wird
die Teilzeitbeschäftigung nachdem bewilligten Sabbatjahrmodell fortgesetzt."

Quelle

Ich interpretiere das so: Dein Mutterschutz (6 Wochen vorher, 8 nachher) verlängern nicht das
Sabbatjahr, aber es verzögert auch nicht dein Eintritt ins Sabbatjahr. Erziehungsurlaub (heißt
heute eher Elternzeit) unterbricht dein Sabbatjahr und zwar solange, wie du in Elternzeit bleibst
(was ja nichts mit dem Elterngeld an sich zu tun hat!).

Wenn ich deine Daten richtig verstanden habe, dann wirst du ungefähr im Juli 2018 in
Mutterschutz gehen. Ab August(?) müsste dein Sabbatjahr ohne Schwangerschaft beginnen,
dann bis Juli 2019. Der Mutterschutz im Juli würde für eine Sabbatjahrwartezeit zählen. Der
Mutterschutz im August, September und Oktober wird auf dein Sabbatjahr angerechnet, also
hast du danach noch neun Monate. Danach machst du z.B. neun Monate Elternzeit. In diesen
neun Monaten zählt die Zeit nicht weiter. Ein Jahr nach Entbindung müsstest du wieder arbeiten
- aber ab da laufen dann die noch übrigen neun Monate des Sabbatjahrs weiter.

Dein Elterngeld ist durch die Teilzeit natürlich geringer - aber vielleicht bist du ja eh am Limit.

Wie gesagt, Bezirksregierung Köln/NRW und eigene Interpretation, die aber durchaus Sinn
macht. Mutterschutz ist ja kein Urlaub.
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